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Das Abkommen: 
Ein Überblick über die aktuelle Situation
Am 6. Dezember 2024 ist das EU-Mercosur-Abkommen 
in Montevideo vorläufig unterzeichnet worden. Nach 
zwanzigjährigen Verhandlungen hatten die EU und die 
Mercosur-Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uru-
guay bereits am 28. Juni 2019 eine Einigung über ein Han-
delsabkommen als wesentlichen Teil eines Partnerschafts-
abkommens, das neben der handelspolitischen Säule auch 
eine Säule der politischen Zusammenarbeit enthält, erzielt. 
Das Europäische Parlament machte jedoch im Jahr 2020 
deutlich, dass das Abkommen in seiner damaligen Form 
nicht ratifiziert werden konnte. Dies war auf Bedenken im 
Zusammenhang mit der Abholzung des Amazonas und 
der allgemeinen Klimapolitik unter Bolsonaro in Brasilien 
zurückzuführen. Nach Amtsantritt von Präsident Lula konn-
ten die Verhandlungen wiederaufgenommen und nun eine 
vorläufige Einigung über den Text des überarbeiten Ab-
kommens erzielt werden.

Die geopolitische Rolle des Abkommens: 
Stabilität in unruhigen Zeiten
Der Abschluss des Mercosur-Abkommens fällt in eine Zeit, 
in der die Weltwirtschaft von Unsicherheit geprägt ist. Zu-
nehmende Handelshemmnisse, ein weiterer möglicher 
Konflikt zwischen den USA und China und auch mögliche 
illegale Zölle der USA auf europäische Waren könnten die 
Weltwirtschaft erheblich destabilisieren. In diesem globalen 
Kontext braucht die europäische Wirtschaft starke und zu-
verlässige Partner in aller Welt, um eine Art Sicherheitsnetz 
aus Handelspartnern aufzubauen und Lieferketten zu di-
versifizieren. Die EU und der Mercosur setzen mit der Öff-

nung ihrer Märkte in diesem Sinne ein wichtiges Zeichen für 
offenen und fairen Handel. Darüber hinaus würde das Mer-
cosur-Abkommen auch geopolitisch die engen Beziehun-
gen zu diesen Ländern stabilisieren, insbesondere da China 
dort bereits stark vertreten ist. Bemerkenswert ist, dass dies 
das erste Mal wäre, dass der Mercosur ein Abkommen mit 
einem solch wichtigen Wirtschaftsakteur wie der EU unter-
zeichnet. Er hat weder mit den USA noch mit China ein sol-
ches Abkommen.

Perspektiven für die wirtschaftliche 
Entwicklung auf beiden Seiten
Da die europäische Wirtschaft bekanntermaßen schwä-
chelt, würden sich insbesondere für die Exportnation 
Deutschland erhebliche Chancen durch das Abkommen er-
geben. Schon jetzt exportiert die EU Waren im Wert von 56 
Milliarden Euro (in 2023) und Dienstleistungen im Wert von 
28 Milliarden Euro (in 2022) in die Region. Diese Volumina 
würden durch das Abkommen aller Voraussicht nach noch 
zunehmen. Es schafft dafür wichtige Voraussetzungen, in-
dem es die Einfuhrzölle auf über 91 Prozent der in den 
Mercosur exportierten EU-Waren abschafft. Dadurch 
können europäische Unternehmen jährlich vier Milliarden 
Euro Zölle einsparen. 

Deutschland und Niedersachsen profitieren dabei insbe-
sondere von Zollsenkungen auf Industrieprodukte, auch 
von kleinen und mittleren Unternehmen. Die niedersäch-
sische Wirtschaft ist stark von Export geprägt. Allein im ver-
arbeitenden Gewerbe haben wir eine Exportquote von 45 
Prozent. Die bisherigen Einfuhrzölle z.B. auf Autoimporte 
und Teile im Automobilbereich, die im Moment bei 35 bzw. 
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14 bis 18 Prozent liegen, würden weitgehend entfallen. Das 
ist für die Automobilindustrie in Deutschland und Nie-
dersachsen mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen 
von großer Bedeutung. Ein weiterer wichtiger niedersäch-
sischer und deutscher Profiteur ist der Maschinenbausektor, 
der bereits 5,2 Milliarden Euro an Exporten in die Region 
ausführt. Mit dem Abkommen würden nach und nach die 
derzeitigen 14 bis 20 Prozent Zölle aufgehoben, was sich 
auch auf die 1,2 Millionen Beschäftigten in diesem Bereich 
positiv auswirken würde. Auf Chemikalien und Pharmazeu-
tika, die im Wert von 4,3 Milliarden Euro aus Deutschland 
exportiert werden, entfallen die 14 bis 18 Prozent Zölle so-
fort nach in Kraft treten des Abkommens. In diesem Bereich 
sind 505.000 Menschen beschäftigt, deren Arbeitsplätze 
durch die zusätzlichen Exportmöglichkeiten abgesichert 
werden könnten.

Das Abkommen wird auch dazu beitragen, den Zugang 
zu kritischen Rohstoffen zu sichern, die für den ökologi-
schen und digitalen Wandel der EU von entscheidender Be-
deutung sind. Dies wird nicht nur zu günstigeren Importen 
in die EU führen, sondern auch die Widerstandsfähigkeit 
unserer Lieferketten durch die Diversifizierung der Ressour-
cen erhöhen. Dies wird für Produkte wie Aluminium, Stahl, 
Photovoltaikanlagen und Halbleiter für Niedersachsen von 
großer Bedeutung sein.

Auch europäische Konsumentinnen und Konsumenten 
würden die Auswirkungen des Abkommens spüren, da 
Zölle auf Importe in die EU entfallen. Das bedeutet, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher aus einer größeren Pro-
duktpalette auswählen können.

Auf Seiten des Mercosur zeigen Berechnungen auf der 
Grundlage des Textes von 2019, dass die makroökonomi-
schen Auswirkungen des Abkommens das BIP um 0,3 
Prozent bis 0,5 Prozent erhöhen werden. Die Auswirkun-
gen auf den Wohlstand fallen ähnlich aus. Die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher in den Mercosur-Ländern werden 
von der Abschaffung der Zölle auf europäische Waren wie 
Wein (derzeit 27 Prozent), Schokolade (20 Prozent) sowie 
beispielsweise Gebäck, Waffeln und Kekse (18 Prozent) pro-
fitieren.

Landwirtschaft und Gesundheitsstandards
Die Europäische Union hatte im letzten Jahr (2023) einen Ex-
portüberschuss bei Agrarprodukten von 70 Milliarden 
Euro. Gerade der Export in Länder mit Handelsabkommen 
ist gewachsen. 2023 hat die EU Agrar- und Lebensmittelpro-
dukte im Wert von 3,2 Milliarden Euro in den Mercosur ex-
portiert. Damit hat sie in diesen Staaten bereits jetzt einen 
Anteil zwischen 11 und 15 Prozent am Lebensmittelsektor. 
Das Abkommen enthält substanzielle Möglichkeiten, die-
sen noch auszubauen. 

Viele europäische Bauernverbände haben sich vehement 
gegen das Mercosur-Abkommen ausgesprochen. Es ist dabei 
jedoch wichtig, eine faktenbasierte Diskussion zu führen. Eine 
Studie zeigt, dass auch durch das EU-Mercosur-Abkommen, 
wie bei vielen anderen EU-Handelsabkommen, mit einem 
Anstieg der EU-Agrar- und Lebensmittelexporte zu rechnen 
ist. Auch wenn die Gesamtauswirkungen für den Agrar- 
und Lebensmittelsektor der EU positiv wären, bedeutet 
dies aber nicht, dass einige spezifische Sektoren nicht 
einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sein könnten. 
So könnte das Abkommen beispielsweise zu einem Anstieg 
der Rind- und Geflügelfleischeinfuhren führen. Die EU sieht 
jedoch immer Maßnahmen zum Schutz derart sensibler 
Agrarsektoren vor. Der europäische Markt für Produkte wie 
Rind- und Geflügelfleisch, Zucker und Ethanol wird nicht voll-
ständig geöffnet. Das Abkommen sieht keinen zollfreien Zu-
gang für Rindfleisch aus dem Mercosur vor. Es wird die Einfuhr 
von 99 000 Tonnen Rindfleisch aus dem Mercosur auf den EU-
Markt mit einem Zollsatz von 7,5 Prozent ermöglichen. Das 
Gesamtvolumen entspricht 1,6 Prozent der gesamten euro-
päischen Rindfleischproduktion und ist weniger als die Hälfte 
der derzeitigen Einfuhren aus dem Mercosur, die bei 196.000 
Tonnen (2023) liegen. Was Geflügel betrifft, so wird die EU die 
zollfreie Einfuhr einer Quote von 180.000 Tonnen Geflügel 
gestatten, wobei diese Menge über einen Zeitraum von fünf 
Jahren schrittweise eingeführt wird. Darüber hinaus stellt die 
EU eine Milliarde Euro zur Entschädigung von Landwirten im 
Falle dauerhafter Schäden im Agrarsektor zur Verfügung.

Durch das Abkommen werden außerdem über 350 euro-
päische Herkunftsbezeichnungen geschützt. Darunter 
sind Holsteiner Katenschinken, Bremer Bier und Nürnberger 
Lebkuchen. Ähnliche Produkte können in den Mercosur-
Ländern fortan nicht mehr unter diesen Namen produziert 
werden, was ihre Authentizität schützt und eine eigene 
Preisgestaltung ermöglicht.



Es ist ebenfalls wichtig zu beachten, dass die europäischen 
Gesundheitsstandards und Anforderungen an Lebens-
mittelsicherheit durch das Abkommen nicht angetas-
tet werden. Sie gelten ausnahmslos für alle Produkte, die 
auf dem europäischen Markt angeboten werden. Dies wird 
durch Kontrollen und Genehmigungsverfahren in den Mer-
cosur-Staaten sichergestellt und in stichprobenartigen Kon-
trollen in der EU überprüft. Die EU behält sich außerdem das 
Recht vor, Höchstgrenzen für Rückstände von Pestiziden, 
Tierarzneimittel oder Verunreinigungen festzulegen.

Nachhaltigkeit im Fokus
Kritik an dem Abkommen kommt auch von vielen Nicht-
regierungsorganisationen, die bemängeln, dass Umwelt-
schutzmaßnahmen zu wenig berücksichtigt werden. Das 
Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung wurde 
in den letzten Verhandlungen jedoch erheblich nachge-
bessert. Dabei konnte die EU erreichen, dass das Pariser 
Klimaschutzabkommen zum Schlüsselelement des Ab-
kommens wird. In der Konsequenz kann das Mercosur-Ab-
kommen (teilweise) ausgesetzt werden, wenn sich eine der 
Parteien aus dem Klimaschutzabkommen zurückzieht oder 
es von innen heraus untergräbt. Die EU und der Mercosur 
haben sich außerdem darauf geeinigt, Maßnahmen zu er-
greifen, um eine weitere Entwaldung zu verhindern und die 
Anstrengungen zur Stabilisierung oder Vergrößerung der 
Waldfläche ab 2030 zu verstärken.

In Bezug auf Arbeitnehmerrechte verpflichten sich beide 
Seiten, die grundlegenden Übereinkommen der Inter-
national Labour Organization (ILO) zu respektieren. Im 
Falle eines vermeintlichen Verstoßes können Regierungs-
konsultationen beantragt und ein unabhängiges Experten-
gremium mit einer Untersuchung beauftragt werden. Sank-
tionen sind jedoch nicht vorgesehen.

Eine wertvolle Neuerung in dem Abkommen ist, dass die 
Bedeutung einer inklusiven Handelspolitik betont wird, die 
zur Förderung der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen 
beitragen soll. Die Vereinbarung schafft auch einen Rahmen 
für beide Seiten, um Menschenrechtsfragen, einschließlich 
der Rechte indigener Völker, zu behandeln.

Abgesehen von den Verpflichtungen im Handelsabkom-
men hat die EU seit 2019 auch unilaterale Instrumente 
entwickelt, um ihren Handel nachhaltiger zu gestalten, 
wie z. B. das Verbot von Zwangsarbeit, den CO2-Grenzaus-
gleichsmechanismus und die Entwaldungsverordnung.

Wie in EU-Handelsabkommen üblich, werden die EU und 
der Mercosur jeweils ein internes Beratungsgremium be-
nennen, das die Umsetzung des Abkommens überwachen 
soll und aus unabhängigen Organisationen der Zivilgesell-
schaft, darunter Nichtregierungsorganisationen, Unterneh-
mens- und Arbeitgeberverbänden sowie Gewerkschaften 
bestehen wird.

Die nächsten Schritte
Am 10. Dezember 2024 wurde der Text des Abkommens 
veröffentlicht. Nun wird er zunächst juristisch geprüft und 
dann in alle weiteren Amtssprachen der EU übersetzt, was 
insgesamt ca. 6 Monate dauert. Anschließend beginnt der 
Ratifizierungsprozess, dessen Ausgestaltung derzeit noch 
von der Entscheidung der EU-Kommission über die Archi-
tektur des Abkommens abhängt. Es sieht derzeit danach 
aus, dass sie sich, wie schon bei anderen Handelsabkom-
men in jüngster Vergangenheit, für ein sogenanntes „Split-
ting“ des Textes entscheiden wird. Dabei wird separat über 
den Handelsteil und die politische Zusammenarbeit abge-
stimmt. Da Handelspolitik eine ausschließliche Kompetenz 
der EU ist, reicht neben der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments eine qualifizierte Mehrheit im Rat (d.h. 55 Pro-
zent der Mitgliedsstaaten, die gemeinsam 65 Prozent der 
europäischen Bevölkerung repräsentieren), um das Abkom-
men zu verabschieden. Über den Teil zur politischen Zusam-
menarbeit mit den Mercosur-Staaten müssen zusätzlich die 
nationalen Parlamente der Mitgliedsstaaten entscheiden.

Das Abkommen wird also zunächst an den Rat übermittelt. 
Ob sich dieser mit der erforderlichen qualifizierten Mehr-
heit für das Abkommen ausspricht, ist derzeit noch unklar. 
Neben dem größten Gegner Frankreich haben sich auch 
die Regierungen Polens, Österreichs und Irlands öffentlich 
gegen das Abkommen ausgesprochen. Unklar ist bislang 
die Haltung Italiens, die bei der Abstimmung voraussicht-
lich entscheidend sein wird. 



Hat der Rat dem Abkommen zugestimmt, wird im letzten 
Schritt das Europäische Parlament über das Abkommen be-
finden. Das Parlament ist das entscheidende Gremium 
für die Annahme oder Ablehnung des Abkommens. Da-
mit ist die Kritik, das Verfahren sei undemokratisch, weil die 
nationalen Parlamente nicht zustimmen, hinfällig. Das Euro-
päische Parlament ist ein demokratisch gewähltes Organ, 
das die Interessen der EU-Bürgerinnen und Bürger vertritt. 
Stimmt das Parlament dem Abkommen nicht zu, kommt es 
nicht zustande. Bis zur Abstimmung wird der Text vom Eu-
ropäischen Parlament intensiv überprüft. Dabei werden die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Abkommens, gerade im 
Lichte unseres Engagements für Nachhaltigkeit und Arbeit-
nehmerrechte, bewertet. Zur endgültigen Abstimmung 
könnte es im ersten Halbjahr 2026 kommen.

Chancen des Abkommens nutzen
Sicher ist: Der Text des Abkommens muss in den nächs-
ten Monaten auf Herz und Nieren geprüft werden. Viele 
Dinge müssen noch im Detail besprochen werden. Das Ab-
kommen ist aber nicht in Stein gemeißelt, sondern wird 
auch nach Inkrafttreten regelmäßig überprüft. Es wird von 
entscheidender Bedeutung sein, dass das Europäische Par-
lament gemeinsam mit der die Auswirkungen des Abkom-
mens bewertet. Mir ist es jedoch wichtig, zu betonen, dass 
das Abkommen nicht nur ein Forum des Dialogs, sondern 
auch einen rechtlichen Rahmen für die Durchsetzung ver-
bindlich vereinbarter Verpflichtungen bietet. Dies ist unsere 
Chance, globale Herausforderungen in maximal enger Ko-
operation gemeinsam anzugehen. 
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